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XIV.

SBir bleiben bei unferm ©a|e: gtanfretd) fann in
einem tttege gegen bie Oftmäd)te wicbttge Sortbeite

auö einet tafeben Sefefcung bet ©chweij, auö einet

tüefftchtölofett Setletjung bet fcbweijetifchen Reutta=

tität jtetjen.

Sn gtagen biefet Sttt fömmt eö weniget auf bie

eigne Slnfct)auungöweife atö auf bie beö muttjmafj=

liehen ©egnerö an.
©ö ift nicht fcbwet unb ift audj febon mit ©lücf

»etfucht worben, nacbjuweifen, bai biefe Sortheile

für granfreieb nicht fo gtofc feien, alö eö fcbeine,

allein eö fragt ftd) hier: bat id) biefe Ueberjeugung

nut bei unö auögebttbct obet betrfebt fte aueb bei

ben franjöftfchen tttegömänncm?
Sft baö etftete allein bet galt, fo beftnben wir

unö in einer unglücffeltgen ©elbfttäufd)ung, auö bet

baö ©rwad)en um fo fcbrecfltcbet fein wirb, Je gtö=

iex bai Setttauen unb burch baöfetbe baö läbmenbe

Sßtinjtp für alle Rüftungen ber SBebrfraft gewefen.

Sft baö lettere ber galt, fo muffen gewiffe 3ei=

dien bafür 3eugnifj ablegen. SBo ftnben wit abet

biefe 3eid)en? ©twa in bet enormen ©ntwieflung
ber franjöftfchen Sefeftigungen längö unfern ®ten=

jen? ©ine ©ntwieflung, bie »reit über bie nottjwen=

bigen ©renjen ber Sertbeibigung binauögebt. ©iefe

»erlangt boch fcbwerltd) auf bet £)öbe bet ©öle bie

geit>altigen Sauten beö gottö Seö Rouffeö alö Offm=
ftrplaÇ.

Ober ftnben wir fte in ben »erle^enben SBorten,
mit benen^ bie imperialiftifebe greffe bie fogeuannten

„^rätenftonen" ber ©ehweij abgefertigt bat?
Ober follen wir fte in ber Sinnerion Pon Rorb=

fapopen boffen?
Obet in bet Radjricbt, bai ™an Sfaultbiere auf=

faufe unb Stainfompagnien für ben ©ebitgöftieg ot=

ganiftten wolle?
Obet in all ben jerfeijenben unb »ergiftenbeu

madjia»ettifttfchen Sfatteln, mit benen jwifchen Srü=
bem unb fünfbunbertjährtgen Serbünbeten 3wfetrad)t
gefäet werben will?

Rein, Rein SBenn wir unö nicht fetbft betrügen,
unb nicht felbft lähmen »wollen, fo muffen wir eö

eben glauben, bai bte SBorte @a»arpö nod) immer
baö ©taubenöbefenntnifj ber franjöftfchen triegöpat=
tei feien: ,/SBir muffen bie ©chweij befe=
pen, um baöRbein=unb©onauttjalju
betjettfdjen."

XV.

Sm ©ro$en Ratb »on Setn tief im Sabr 1831
bei bex 3angengebutt einet politifchen Refotm ein

Sllt=Sernet, Obetft toeb: ,,©ö ift eine bitte te
Strjnei! tinbet petfebteben fie;Sftännet
ttinfen fie auö!"

SBir febteiben fût Spännet unb nicht füt tinbet!
SBit fagen bähet unfete Uebetjeugttng in tücf=

ftchtölofet OffenDeit.
SBir ftnb überjeugt, bai nur im richtigen SBüt=

bigen beö ganjen Umfangeö bet ©efabt auch bie

Sfattel ibr nachhaltig uub erfolgreich begegnen ju
fönnen, ftdj ftnben.

SBir haben oben fd)on gefagt, bai bie SWittel jut
SBabrung unferer Retttratttät ein fdjtagfertigeö $)eet

unb ein tapfereö Sotf feien.

Run fragt eö ftch boch: weift gtaufteieb, baft tine
Setzung bet fcbweijetifchen Neutralität ein tampf
auf Sehen unb Sob mit ber ©chweij ift?

SBir glauben, gtanfretd) unterfebä^e ben feften
SBitten ber ©d)Weij unb redjne auf bie jetfefcenbe

SBirfung ber brobenben ©efabr. ©ö rechnet auf bie

©djwäd)e; eö rechnet auf bie 3Beid)lid)feit, erjeugt
burd) einen langen grieben, burch SBoljlteben, burd)
Reld)tbutn unb bofft mit btenbenben 3nfagett, mit
toefeuben Serfprechungen baö ju erreichen, wai ei
»tili — offene ©trafjen burch unfere Sbälet, über

unfere glüffe, über unfere Serge.
SBir glauben, auch bic franj. ©enerate unterfdjä=

pen bit SBebrfraft ber ©chweij. ©et taifet fennt
fte auö einet frühem $eriobe unb mag noch nach

ben ©mbrücfen pou bamalö baö Jetzige beurtbeiteu.

Sor Sabr unb Sag rief bie offtj.eße patrie, wai
ei benn eigenttieb mit ber fehweijerifcheu Reutralität
auf ftd) habe; eine franj. Slrmee werbe immer mit
tetchier Sfatlje burch bie ©d)Weij bringen fönnen unb
bie ©d)Weij fei febwetlicb im ©tanbe ein foldjeö

Sorbringen irgenbwie ju hinberu.
©aö mag audj bai Urtbett ber franj. ©enerate

fein, bie unfere SJciltjeinricbtungen mit btm Sfaftftab
bet ftanjöftfehen Rationalgarbe meffen, bie ben ©on=
betbuntöfelbjug täcberlich ftnben, weit aUerbingö bie

©efedjte bei ©töltfon îc. im Sergletcb mit ben $lie=

fenfämpfen in ber trimm unb Stalien alö unfdjul=
bige Sorpoftentaufeteien erfdjeinen.

grettid) bai wiebtigfte an Jener nationalen ©rtje=
bung überfeben fte — bie Sbatfacbe, baft bie ©chweij
eine Strmee beft|t, mit ber ftch opetiren läftt, mit
bet im gelbe aufgetreten wetben fann.

©arauö ergiebt ftch, baft bie franj. ©enetale ben

möglichen SBtberftanb ber ©chweij bei einet Setle=

|ung iljtet Reutralität in ibrem ftrategifdjen ©atcut
fo niebrig anfdjtagen, baft et faum in Settadjt
fömmt.

(5ortfe|ttng folgt.)

3ur ^ßetieibunQ*iefoim.

(@a)tu§.)

günfter Sbeil.
rPerfÖnltctje Sewaffnung unb baju gebörenbe Sluörüftung.

a. 2)iannfcJjaft.

§. 28. ©er ©ewebrriemen (§. 214 bei Regler
menteö P. S- 1852) pon gutem gefatjtem fchwarjem
3euglebet mit tjalbtunbet mefftngenet ©otnfchnatte
unb ©oppetfnopf 35" lang unb 11"' bteit.

§. 29. (Bin einfaebet Seibgurt mit einet SaJon=
uettafebe jum Stagen beö Sajonneteö uub einet ©ä=
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XIV.

Wir bleiben bei unserm Satze: Frankreich kann in
einem Kriege gegen die Ostmächte wichtige Vortheile

aus einer raschen Besetzung der Schweiz, aus einer

rücksichtslosen Verletzung der schweizerischen Neutralitnt

ziehen.

In Fragen dieser Art kömmt es weniger auf die

eigne Anschauungsweise als auf die des muthmaß-

lichen Gegners an.
Es ist nicht schwer und ist auch schon mit Glück

versucht worden, nachznweisen, daß diese Vortheile

für Frankreich nicht so groß seien, als es scheine,

allein es fragt sich hier: hat sich diese Ueberzeugung

nur bei uns ausgebildet oder herrscht sie auch bei

den französischen Kriegsmännern?

Ist das erstere allein der Fall, so befinden wir
uns in einer unglückseligen Selbsttäuschung, aus der

das Erwachen um so schrecklicher sein wird, je größer

das Vertrauen und durch dasselbe das lähmende

Prinzip für alle Rüstungen der Wehrkraft gewesen.

Ist das letztere der Fall, so müssen gewisse Zeichen

dafür Zeugniß ablegen. Wo finden wir aber

diese Zeichen? Etwa in der enormen Entwicklung
der französischen Befestigungen längs unsern Grenzen?

Eine Entwicklung, die weit über die nothwendigen

Grenzen der Vertheidigung hinausgeht. Diese

verlangt doch schwerlich auf der Höhe der Dole die

gewaltigen Bauten des Forts Les Ronsses als
Offensivplatz.

Oder sinden wir sie in den verletzenden Worten,
mit denen die imperialistische Presse die sogenannten

„Prätensionen" der Schweiz abgefertigt hat?
Oder sollen wir sie in der Annexion von Nord-

savoyen hoffen?
Oder in der Nachricht, daß man Maulthiere

aufkaufe und Trainkompagnien für den Gebirgskrieg
organisiren wolle?

Oder in all den zersetzenden und vergiftenden
machiavellistischen Mitteln, mit denen zwischen Brüdern

und fünfhundertjährigen Verbündeten Zwietracht
gesäet werden will?

Nein, Nein! Wenn wir uns nicht selbst betrügen,
und nicht selbst lähmen wollcn, so müssen wir es

eben glauben, daß die Worte Savarys noch immer
das Glaubensbekenntniß der französischen Kriegspartei

seien: „Wir müssen die Schweiz besetzen,

um dasRhein-undDonauthalzu
beherrschen."

XV.

Im Großen Rath von Bern rief im Jahr 1831
bei der Zangengeburt einer politischen Reform ein

Alt-Berner, Oberst Koch: „Es tst eine bittere
Arznei! Kinder verschieben sie;Männer
trinken sie aus!"

Wir schreiben für Männer und nicht für Kinder!
Wir sagen daher unsere Ueberzeugung in

rücksichtsloser Offenheit.
Wir sind überzeugt, daß nur im richtigen Würdigen

des ganzen Umfanges der Gefahr auch die

Mittel ihr nachhaltig und erfolgreich begegnen zu
können, sich finden.

Wir haben oben schon gesagt, daß die Mittel zur
Wahrung unserer Neutralität ein schlagfertiges Heer
und ein tapferes Volk seien.

Nun frägt es sich doch: weiß Frankreich, daß-eine

Verletzung der schweizerischen Neutralität ein Kampf
auf Leben und Tod mit der Schweiz ist?

Wir glauben, Frankreich unterschätze den festen

Willen der Schweiz und rechne auf die zersetzende

Wirkung der drohenden Gefahr. Es rechnet auf die

Schwäche; es rechnet auf die Weichlichkeit, erzeugt
durch einen langen Frieden, durch Wohlleben, durch

Reichthum und hofft mit blendenden Zusagen, mit
lockenden Versprechungen das zu erreichen, was es

will — offene Straßen durch unsere Thäler, über

unsere Flüsse, über unsere Berge.

Wir glauben, auch die franz. Generale unterschätzen

die Wehrkraft der Schweiz. Der Kaiser kennt

sie aus einer frühern Periode uud mag noch nach

den Eindrücken von damals das jetzige beurtheilen.

Vor Jahr und Tag rief die offizielle Patrie, was
es denn eigentlich mit der schweizerischen Neutralität
auf sich habe; eine franz. Armee werde immer mit
leichter Mühe durch die Schweiz dringen können und
die Schweiz fei schwerlich im Stande ein solches

Vordringen irgendwie zu hindern.
Das mag auch das Urtheil der franz. Generale

sein, die unsere Milizeinrichtungen mit dem Maßstab
der französischen Nationalgarde messen, die den

Sonderbundsfeldzug lächerlich finden, weil allerdings die

Gefechte bei Gislikon zc. im Vergleich mit den

Riesenkämpfen in der Krimm und Italien als unschuldige

Vorpostenraufereien erscheinen.

Freilich das wichtigste an jener nationalen Erhebung

übersehen sie — die Thatsache, daß die Schweiz
eine Armee besitzt, mit der sich operiren läßt, mit
der im Felde aufgetreten werden kann.

Daraus ergiebt sich, daß die franz. Generale den

möglichen Widerstand der Schweiz bei einer Verletzung

ihrer Neutralität in ihrem strategischen Calcul
so niedrig anschlagen, daß er kaum in Betracht
kömmt.

(Fortsetzung folgt.)

Zur BekleidungSreform.

(Schluß.)

Fünfter Theil.
Persönliche Bewaffnung und dazu gehörende Ausrüstung.

a. Mannschaft.

F. 28. Der Gewehrriemen G. 214 des

Réglementes v. I. 1852) von gutem gefalztem schwarzem

Zeugleder mit halbrunder messingener Dornschnalle
und Doppelknopf 35" lang und 11"' breit.

F. 29. Ein einfacher Leibgurt mit einer Bajon-
nettasche zum Tragen des Bajonnetes und einer Sä-
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bettafche jum Sragen beö ©äbelö, SBeib= ober ga=
fd)inenmefferÖ bei benjenigen gufjtruppen ($arffa=
nontere inbegriffen) für welche biefe SBaffe »orge=
fdjrfe&en ift. ©er Seibgurt »on gutem gefaljtetn
SBtdiöleber beftebt auö 3 Sbeilen, welche burd) 2

lange »tereefige mefftngene Oehre unter einanber »er=
bunben ftnb. ©aö £>intertbeil mit ber Sertänge=
rungöfchnatte auö üfafftng im ©anjen 17" lang ot)ne
ben Umbttg an ben Ringen unb gerabe gefdjnttten.
©ie Sorbertbeile ftnb an ben ©üben, weld)e bie Ringe
umfaffen, febräge gefchnitten, in ber Sfatte »vteber et*

wai auöroättö gebogen, oberhalb 75"' unb unterhalb
80'" taug ohne ben Umbttg. ©te »orbern ©üben
umfaffen bie ©cblofjrtnge »on Sfafftng ; bet ©ditofj-
baefen ift am tedjten ©chlofjring, bie leberne ©d)lofj=
unterläge am linfen Sorbertbeil befefttget. Sitte

©utttbeite ftnb 15'" breit.
©ie Sajonnettafcbe mit ©abelfd)taufe »on SBichö=

leber tft 70"' lang ohne ben Umbttg; bie ©d)laufen
Je 22'" 5"" weit unb 15"' bteit, bie ganje obere

Sreite ift 40'", bie untere 16'" 5"". ©aö ©ebäufe
ift hinlänglich weit für baö obere ©übe ber SaJon=
netftbetbe 23"' lang mit einer ©oppelnatt) auf Jeber

©eite befefttget unb mit gelber ©chnatte unb ©trfp=
penfchltt) »erfeben.

©ie ©äbeltafcbe ebenfaflö »on SBtd)öleber ift 85'"
lang; bte ©chlattfen je 24'" weit unb 15"' breit.
Obere Sreite 40"', untere 25"'. ©aö ©äbelfcbei=

bengehäufe ift 27'" lang unb btnreicbenb weit füt
gafchinenmeffer=©chetben. Sn ber Sfatte eine gelbe

©chnatte unb ©trippenfebtik für ben ©äbel; auf bet
£>öbe biefer ©d)ttatte bte ©d)lanfe für bte SaJonnet=
fcheibenftrippe unb 15"' oberhalb bte SaJonnetfd)et=
benfehnalle.

§. 30. ©tue ^atrontafche für bte Snfanterie,
^arfavtttterie unb baö ©enie. ©ie beftebt aui bem

taften mit taftenbecfel, Untcrbecfel unb ber @d)eibe-

wanb, bem tapfettäfebehen mit ©ecfel, ber tamin=
fchlüffelfd)laufe unb bem ©cbufjjiebertäfd)d)en, beibe

letztere mit einem gemeinfebaftlichen ©ecfel. Sin ber

innern SBanb tft bte ©d)tebfchtaufe mit 2 ©oppel=
nätben befeftigt, weld)e bte Safd)e am 10'" überragt.
©er ^atrontafchenbecfel auö gutem, gefatjtem, nid)t

ju biefem SBid)öleber ift mit ber innern SBanb unb
bem Sobett auö einem ©fücf gefchnitten. ©ie äu=

ftere SBanb, bie ©eitenwänbe unb bie ©cbeibewanb

»on ftärferem Seber, Jebe ein befonbereö ©tücf unb
mit guten, faubern Rätben, geben bem taften bie

erforberliche geftigfeit. ©er taften f)at eine leichte

bem Seihe beö Sfanneö ftch anfehmiegeube trümmung,
Sm Soben bei taftenö liegt eine ©ohte »on Ruf?*

baumholj, 2'" bief unb bient befonberö jur Sluf=

nähme ber ©chraube unb Sïïutter bei mefftngenen

©cbliefjfnopfeö mitten im Soben. ©er 5)}atronta=

fcbenbeefel bat eine ©trippe jum ©djlieften ber

Safdje.
Sfafte bet Safd)e:

Snnete Sänge btx Sluftenwanb 55"'
innetn SBanb 54'"

Stette 18'"
£öbe bet innetn ©ette ' 37'"

Slufteufeite 32'"

©te ©eitenwänbe oben abgerunbet
Sänge beö ©ccfelö

*

69'"
fammt innetet SBanb

unb mit Soben 127"'
Sreite 72"'

©ie ©efen beö ©ecfelö mit einem £albmeffer »on

5'" abgerunbet.

©ie ©d)lu£ftrippe ift 38"' lang nnb 8"' breit/

Sfatte ber Sefeftigung 15"' Pom untern Raub beö

©ecfelö.

©er Unterbecfel »on bünnem, gefchmeibigen 3Bid)ö=

leber mit 2 ftarfen ©ettenfappen, ohne tnopf ift
63"' lang, 35"' breit unb fott gut anfchltefjett.

©aö burd) bte ©d)eibewanb gebitbete fteine gad)

ift an ber Snnenfeite 18"' unb an bex Slufjenfette

19'" lang.
©aö tapfeltäfchcben auf ber rechten ©eite ber

Sluftenwanb 35'" lang, 23'" pod), ift »on gutem

aber bünnem talböleber; ber ©ecfel mit Sfafftng-

fnopf, ber innere Ranb mit ©treifen Pon behaartem

talbfett befeßt. ©ie taminfchtüffelfd)laufe unb baö

tugeljtehertäfd)cl)en »on talböleDer mit Je einem Se=

berfnopf für ben ©ecfel perfeljen.

Sin ber Slufjenfeite neben ber tugeljieberfchlaufe
eine befonbere ©eblaufe jum ©infteefen ber Raum=

nabel.

©tc Sluörüftung bet $atrontafd)c beftebt aufjer

ber Sfainitton: in bem ©chraubenjteber mit tamin=
fchlüffet, bem ©dmfjjieber nnb ber Raumnabel, le§=

tere Jebod) ohne tettd)en. ©er SBifcbfolben foli im

Sornifter aufbewahrt werben.

§. 31. ©te ^atrontafchenrtemen bet ber ta»al=
lerte unb ben Serittenen ber SlrtiUerie ftatt »on

weiftem Süffelleber »on gefatjtem SBidiöleber. ©d)uitt
mebr bogenförmig.

§. 32. ©ie ©äbelfuppel ber ©apatterie unb ber

Serittenen ber SlrtiUerie ebenfatto »on gefatjtem

SBtd)öleber. Sragrtemen nach biöberiget Orbonnanj
(§. 266 beö Reglementö »on 1852), ftatt ber plaque
mit £afen baö ©d)lof) ber Offtjiere »on gelbem Sfa=

tail, tuppelriemen wie ber Seibgurt auö brei Sbeilen

beftebenb unb 15"' bteit. ©te beiben Sotbettbeite

ebenfaltö febräg gefchnitten.

§. 33. ©te ©taböfefretäre, Slbjutantunterofftjtere
unb Sambourntajore tragen ben biöherigen Offtjterö=
fäbel ftatt mit ©äbetgeijättge am Seibgurt (legerer
nach §. 36).

§. 34. ©aö im §. 224 beö biöberigen Regle=

mentö porgefchriebene ©churjfett für bie tompagnie=

jimmerleute wirb abgefchafft. ©tatt beö furjen Sn=

fanteriefäbelö erhalten biefelben baö gafebinenmeffet.

§. 35. ©aö gafebinenmeffet foli aud» bei ben

gtatetn uub traufenwärtem eingeführt wetben.

b. Offtjiere.

§. 36. ©ie Offtjiete ber Snfanterie, ber ©charf=

fehlen uub bei ©enieö, fowie bie torpöärjte tragen
ben biöbetigen ©äbel, ftatt am ©äbelgebänge, am

Seibgurt. Sedieret ift füt alle Offtjiere ohne Sluö=

natjrne Pon febwarj lafirtem Sebet, tuppeltiemen wie
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beltasche zum Tragen des Säbels, Weid- oder
Faschinenmessers bei denjenigen Fußtruppen (Parkkanonicrc

inbegriffen) für welche diese Waffe
vorgeschrieben ist. Der Leibgurt von gutem gefalztem
Wichsleder besteht aus 3 Theilen, welche durch 2

lange viereckige messingene Oehre nnter einander
verbunden sind. Das Hintertheil mit dcr Verlängc-
rungsschnalle aus Messing im Ganzen 17" lang ohne
den Umbug an den Ringen nnd gerade geschnitten.
Die Vordertheile sind an dcn Enden, welche die Ringe
umfassen, schräge geschnitten, in der Mittc wieder
etwas auswärts gebogen, oberhalb 75"' und unterhalb
80"' lang ohne den Umbng. Die vordcrn Enden
umfassen die Schloßringe von Messing; der Schloßhacken

ist am rechten Schloßring, die lederne
Schloßunterlage am linken Vordertheil befestiget. Alle
Gurtthcile sind 15"' breit.

Die Bajonnettasche mit Gabelschlaufc von Wichsleder

ist 70"' lang ohne den Umbug; die Schlaufen
je 22"' 5"" weit und 15"' breit, die ganze obere

Breite ist 40"', die untere 16"' 5"". Das Gehäuse

ist hinlänglich weit für das obere Ende dcr Bajon-
netscheide 23'" lang mit ciner Doppelnath auf jeder
Scite befestiget und mit gelber Schnalle und
Strippenschlitz versehen.

Die Säbeltasche ebenfalls von Wichsleder ist 85'"
lang; die Schlanfen je 24"' weit und 15"' breit.
Obere Breite 40'", untere 25"'. Das Säbelschei-

dengehäuse ist 27"' lang und hinreichend weit für
Faschinenmesser-Scheiden. In der Mitte eine gelbe

Schnalle uud Strippenschlitz für den Säbel; auf der

Hohe dicser Schnalle die Schlaufe für die Bajonnet-
scheidenstrippe und 15"' oberhalb die Bajonnetschci-
dcnschnalle.

F. 30. Eine Patrontasche für die Infanterie,
Parkartillerie und das Genie. Sie besteht aus dem

Kasten mit Kastendeckel, Untcrdeckel und der Scheidewand,

dem Kapscltäschchen mit Deckel, der Kamin-
schlnsselschlanfe und dem Sckußziehertäschchen, beide

letztere mit einem gemeinschaftlichen Deckel. An der

innern Wand ist die Schiebschlaufe mit 2 Doppel-
näthen befestigt, welche die Tasche am 10"' überragt.
Der Patroutaschendcckel aus gutem, gefalztem, nicht

zn dickem Wichsleder ist mit der innern Wand nnd
dem Boden aus einem Stück geschnitten. Die
äußere Wand, die Seitenwände und die Scheidewand

von stärkerem Leder, jede ein besonderes Stück und
mit guten, saubern Räthen, geben dem Kasten die

erforderliche Festigkeit. Der Kasten hat eine leichte

dem Leibe des Mannes sich anschmiegende Krümmung.
Im Boden des Kastens liegt eine Sohle von
Nußbaumholz, 2"' dick und dient besonders zur
Aufnahme der Schraube und Mutter des messingenen

Schließknopfes mitten im Boden. Der Patrontaschendeckel

hat eine Strippe zum Schließen der

Tasche.

Maße der Tasche:

Innere Länge der Außenwand 55"'
- - - innern Wand 54"'

Breite 18"'
Hohe der innern Seite ' 37"'

- - Außenseite 32"'

Die Seitenwände oben abgerundet
Länge des Deckels 69"'

- - - sammt innererWand
und mit Boden 127"'

Breite - - 72"'
Die Ecken des Deckels mit einem Halbmesser von

5"' abgerundet.

Die Schlußstrippe Ft 38"' lang und 8'" breit,

Mitte der Befestigung 15'" vom untern Rand des

Deckels.

Der Unterdeckel von dünnem, geschmeidigen Wichsleder

mit 2 starken Seitenkappen, ohne Knopf ist

63"' lang, 35"' breit und soll gut anschließen.

Das durch die Scheidewand gebildete kleine Fach

ist an der Innenseite 18'" und an der Außenseite

19"' lang.
Das Kapseltäschchen auf der rechten Seite dcr

Außenwand 35"' lang, 23"' hoch, ist von gutem

aber dünnem Kalbsleder; der Deckel mit Messingknopf,

der innere Rand mit Streifen von behaartem

Kalbfell besetzt. Die Kaminschlüsselschlaufe und das

Kugelziehertäschchen von Kalbsleder mit je einem

Lederknopf für den Deckel versehen.

An der Außenseite neben der Kugelzieherschlanfe

cine besondere Schlaufe zum Einstecken dcr Rnum-

nadel.

Die Ausrüstung der Patrontasche besteht außer

der Munition: in dem Schraubenzieher mit
Kaminschlüssel, dem Schußzieher uud der Raumnadel, letztere

jedoch ohne Kettchen. Der Wischkolben soll im

Tornister aufbewahrt werden.

§. 31. Die Patrontaschenriemen bei der Kavallerie

nnd dcn Berittenen der Artillerie statt von

weißem Büffelleder von gefalztem Wichsleder. Schnitt
mehr bogenförmig.

§. 32. Die Säbelkuppel der Cavallerie und der

Berittenen der Artillerie ebenfalls von gefalztem

Wichsleder. Tragriemen nach bisheriger Ordonnanz

(§. 266 des Reglements von 1852), statt der Plaque

mit Haken das Schloß der Offiziere von gelbem Metall.

Kuppelriemen wie der Leibgurt aus drei Theilen

bestehend und 15"' breit. Die beiden Vordertheile

ebenfalls fchräg geschnitten.

§. 33. Die Stabssekretäre, Adjutantunteroffiziere
und Tambourmajore tragen den bisherigen Offizierssäbel

statt mit Säbelgehänge am Leibgurt (letzterer

nach §. 36).

§. 34. Das im §. 224 des bisherigen Reglements

vorgeschriebene Schurzfell für die Kompagniezimmerleute

wird abgeschafft. Statt des kurzen Jn-
fanteriesäbels erhalten dieselben das Faschinenmesser.

§. 35. Das Faschinenmesser soll auch bei den

Fratern und Krankenwärtern eingeführt werden.

d. Offiziere.

§. 36. Die Offiziere der Infanterie, der Scharfschützen

und des Genies, sowie die Korpsärzte tragen
den bisherigen Säbel, statt am Säbelgehänge, am

Leihgurt. Letzterer ist für alle Offiziere ohne

Ausnahme von schwarz lakirtem Leder, Kuppelriemen wie
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beim gewöhnlichen Seibgurt nad) Porn fdjräg gefcbnft*

ten unb 13"' breit. Sragriemen mit Pergolbeten

©oppetfnöpfen 7'" breit. Sergolbete £aftfcbilbe mit
erhabenen Söwenföpfen, ber eine mit einem Ohr, bet
anbete mit einem fateti in gotm einet boppelt ge=

ftümmteu ©chlange.

§. 37. ©et rßatrontafdjenrieuten bei ben ©aPal=

terofftjteren »on febwarj lafirtem Seber.

©echöter Sbeil.
Uebergangö* unö SoUjiebungöbeftimmungen.

§. 38. ©ie Seränberttngen beö gegenwärtigen
Reglementö foüen nur bei weiten Stnfdjaffungen ihre

Slnwenbuttg ftnben.

Sn Stucmabme bie»on wirb feftgefe$t:

a. ©ämmtttdjeö wetfjeö Seberwetf biöbertger Or=
bonnanj foli bäm Sunbeöfonttngent biö ©nbe
1862 in fchwatjeö umgeänbert fein.

b. ©er rßatrontafd)enrtemen mit ^atrontafdie
bei fämmtltchen gufjtruppen fott beim Sutt=
beöfonttngent nad) ben Sorfcbriften beö gegen=
wärttgen Reglementö (§§. 29 unb 30) biö
©nbe 1866 umgeänbert fein.

Sorbehalten bleiben: bie SBeibmefferfuppel unb bte

SBetbtafcbe nebft Sragriemen ber ©cbarffcbütjen, für
beren Umänberung ber Sunbeöratb fpäter bie nötlji=
gen Slnorbnungen treffen wirb.

§. 39. Son ben in gegenwärtigem Reglement
Porgefchriebetten neuen ©egenftänben follen angefchafft
werben :

a. ©aö SJcutüttonöfäcfaen (§. 25) fofort nad)

©rlafj beö gegenwärtigen Reglementö;

b. ber Srobfacf btö ©nbe 1862;
e. bie ©amette biö 1864.

§. 40. ©aö fdjroetjerifdje Sfalttärbepartement ift
beauftragt, ben tantonatmtlüärbebörben bte erfor=
beritchen Sfabette ber einjelnen ©egenftänbe ju über=

madjen.

§. 41. ©iefeö Reglement tritt fofort in traft.
©ie mtt bemfelben in SBtberfprud) ftebeuben Seftim=
mungen beö Reglementö pom 27. Sluguft 1852 ftnb
aufgehoben.

©ine gänjltdje Umarbeitimg beö le^tgenannten
Reglementö wirb ftattftnben, fobalb bte in »orfteben=
ben Sefttmmungen nod) offen bebaltenen fünfte unb
bie nod) bängtgen gragen ber neuen Snfantettebe=
waffnung unb ber Sewaffnung unb Sluörüftung ber

©aoaüerie erlebtgt fein werben. Sn biefe Umarbei=
tttng follen atöbann bte Seftimmungen beö.»orfte=
henbeu Reglementö mit aufgenommen werben, fo bafj
bie Sluögabe in ber gegenwärtigen gorm nur eine

»orläuftge unb »orübergebenbe ift.
©aöfelbe foli in einer angemeffenen Sïnjabt »on

©templaren gebrucft unb ben tantonen mitgetheitt
werben.

3ur Senntnif} bei ftantffif$en Sltmee.

(©a)tu§.)

b. ©ie gübrung beö jerftreuten ©efecbteö.

©te gefammte franjöftfche Snfanterie ift jwar im
Siraiüiren geübt, baö ißlänflergefecbt — eö mögen
nun ganje Sataittone obet blofj bte ©titenfompag=
nten in bie tette aufgetööt wetben — wirb Jeboeb

in ber Regel nur mit einem ftarfen ©rittet ber @e=

fammtftärfe unterhatten; bte beiben anbern ©ritt=
tbeite bleiben für ben Sfaiffenftofj referpirt.

gür bte Sejeidmung ber SBtrffamfeit, mit weldjet
baö jerftreute ©efed)t gefübrt wirb, erfcbeinen fot=

gen be Sgomente alo charafteriftifd).

©te Offtjiere, »om Hauptmann abwärtö, befteben

aui Jugenblid)=fräftigen Scannern, bie in aüen Ue=

bungen unb gertigfeiten ibren ©olbaten alö Sebret
unb Sorbilb bienen.

©ie ©efeebtöftärfe ber ©ompagnien möchte nicht

untet 48 jweigttebtigen Rotten anjunebmen fein.
©ie jerfatten in jwei ©eftionen unb 4 -£)albfefuonen.
©ie ©eftion führt 1 Offtjier, bie £albfeftion 1

©ergent; bei Jeber f)albfeftion beftnben ftch überbiefj
2 Korporale alö auögejeichnete ©d)ü|en. ©aö Sluö=

febwärmen erfolgt gewöbnltd) feftionöweife tu fleinen

©nippen »on Je 2 Rotten, wetdje ©efeditöfameraben
tjetfjen, ftetö »eretnigt bleiben unb im ©efechte ftd)

gegeufettig unterftüijen. Su ber ©d)ü|enlinie neh=

men biefe ©nippen — Je nad) ber Sefcbaffenbeit bei
Serrainö — in einer ©ntfernung »on 20 biö ljöeb=

ftenö 40 ©ebrttten ©tellung »on einanber, bitben

aber eine einfache Sinie mit 5 ©dritten 3nnfcheu=

taum »ou einem ©chü^en jum attbetn. ©ie Jebeö=

mal fpejtett benannte ©treftionögruppe begibt ftch

auf bem fürjeften Söege an ben ihr attgeivfefenen

$la£ unb bejeichnet bie Richtung ber ©tellung, in
weld)e bie übrigen ©nippen auf ber ©iagonale nach

einanber unb jwar in ber Regel im Sauffehritte em=

rücfen.

©aö Slufpflanjen bei Sajonnetö, fowie bie Stn=

nabme beö ©efebwinb^ ober Sauffcbrttteö wirb ftetö
fommanbtrt ober ftgnaliftrt.

©ie UnterftüCung ftebt wo möglieh in einer Ser=

ratnbeefung gewöbnlid) 150, ber Hauptmann 80, bet

Sieutenant 25 biö 30, bet ©ergent 10 ©ebritt t)in=

ter ber ©chü|entinte. ^n bex Sewegung treten biefe

Unterofftjiere jur gübrung Jeboeb in bie Sinie felbft.

3eber Offtjier bat eine beftänbige SBacbe pon 4

©chüt^en unb 1 £orniften bei ftch; btefj erhöbt fein

Slnfebeu atö gübrer unb gewährt ihm bte Sfattet,

perfönlidj forgfältiger refognoöjiren unb münblid)e

Sefeble überfd)icfen ju fönnen.

©egen fdjwacbe Reiterabtbetlungen »eretnigen ftd)
blofj bte einjelnen ©nippen in fteine Sterecfe, bie

red)ten 3lbfä|e feft aneinanber geftemmt unb in ber

©tellung beö Sajonnetfecbtenö. Sie ©ergenten tre=

ten ju ber nächften ©ruppe unb bie Offtjiere laffen
ftd) Pon ihren 4 ©djüfcen umgeben.

Sei größerer ©efabr werben um bie gübtet Potte
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beim gewöhnlichen Leibgurt nach vorn schräg geschnitten

und 13'" breit. Tragriemen mit vergoldeten
Doppelknöpfen 7'" breit. Vergoldete Haftschilde mit
erhabenen Löwenköpfen, der eine mit einem Ohr, der

andere mit einem Haken in Form einer doppelt
gekrümmten Schlange.

8. 37. Der Patrontaschenriemen bei den Caval-
lerofsizicren von schwarz lakirtem Leder.

Sechster Theil.
Ueberglings- und Vollziehungsbeftimmnngen.

8- 33. Die Veränderungen des gegenwärtigen
Reglements sollen nur bei neuen Anschaffungen ihre

Anwendung finden.

In Ausnahme hievon wird festgesetzt:

a. Sämmtliches weißes Lederwerk bisheriger
Ordonnanz soll beim Bundeskontingent bis Ende
1862 in schwarzes umgeändert sein.

b. Der Patrontaschenriemen mit Patrontasche
bei sämmtlichen Fußtruppen soll beim

Bundeskontingent nach den Vorschriften des

gegenwärtigen Reglements 29 und 30) bis
Ende 1866 umgeändert sein.

Vorbehalten bleiben: die Weidmesserkuppel und die

Weidtasche nebst Tragriemen der Scharfschützen, für
deren Umänderung der Bundesrath später die nöthigen

Anordnungen treffen wird.

8- 39. Von den in gegenwärtigem Reglement
vorgeschriebenen neuen Gegenständen sollen angeschafft
werden:

a. Das Munitionssäckchen (8- 25) sofort nach

Erlaß des gegenwärtigen Reglements;

b. der Brodsack bis Ende 1862;
o. die Gamelle bis 1864.

8. 40. Das schweizerische Militärdepartement ist

beauftragt, den Kantonalmilitärbehörden die

erforderlichen Modelle der einzelnen Gegenstände zu
übermachen.

8. 41. Dieses Reglement tritt sofort in Kraft.
Die mit demselben in Widerspruch stehenden

Bestimmungen des Reglements vom 27. August 1852 sind

aufgehoben.

Eine gänzliche Umarbeitung des letztgenannten
Reglements wird stattfinden, sobald die in vorstehenden

Bestimmungen noch offen behaltenen Punkte und
die noch hängigen Fragen der neuen Jnfanteriebe-
waffnung und der Bewaffnung und Ausrüstung der

Cavallerie erledigt sein werden. In diese Umarbeitung

sollen alsdann die Bestimmungen des.
vorstehenden Reglements mit aufgenommen werden, so daß
die Ausgabe in der gegenwärtigen Form nur eine

vorläufige und vorübergehende ist.

Dasselbe soll in einer angemessenen Anzahl von
Exemplaren gedruckt und den Kantonen mitgetheilt
werden.

Zur Kenntniß der französischen Armee.

(Schluß.)

d. Die Führung des zerstreuten Gefechtes.

Die gesummte französische Infanterie ist zwar im
Tirailliren geübt, das Plänklergefecht — es mögen
nun ganze Bataillone oder bloß die Elitenkompagnien

in die Kette aufgelöst werden — wird jedoch

in der Regel nur mit einem starken Drittel der Ge-
sammtstärke unterhalten; die beiden andern Dritttheile

bleiben für den Massenstoß reservirt.

Für die Bezeichnung der Wirksamkeit, mit welcher
das zerstreute Gefecht geführt wird, erscheinen

folgende Momente als charakteristisch.

Die Offiziere, vom Hauptmann abwärts, bestehen

aus jugendlich-kräftigen Männern, die in allen
Uebungen und Fertigkeiten ihren Soldaten als Lehrer
und Vorbild dienen.

Die Gefechtsstärke der Compagnien möchte nicht

unter 48 zweigliedrigen Rotten anzunehmen sein.

Sie zerfallen in zwei Sektionen und 4 Halbsektionen.
Die Sektion führt 1 Offizier, die Halbsektion 1

Sergent; bei jeder Halbsektion befinden sich überdieß
2 Corporale als ausgezeichnete Schützen. Das
Ausschwärmen erfolgt gewöhnlich sektionsweise in kleinen

Gruppen von je 2 Rotten, welche Gefechtskameraden

heißen, stcts vereinigt bleiben und im Gefechte sich

gegenseitig unterstützen. In der Schützenlinie nehmen

diese Gruppen — je nach der Beschaffenheit des

Terrains — in einer Entfernung von 20 bis höchstens

40 Schritten Stellung von einander, bilden

aber eine einfache Linie mit 5 Schritten Zwischenraum

von einem Schützen zum andern. Die jedesmal

speziell benannte Direktionsgruppe begibt sich

auf dem kürzesten Wege an den ihr angewiesenen

Platz und bezeichnet die Richtung der Stellung, in
welche die übrigen Gruppen auf der Diagonale nach

einander und zwar in der Regel im Laufschritte
einrücken.

Das Aufpflanzen des Bajonnets, sowie die

Annahme des Geschwind- oder Laufschrittes wird stets

kommandirt oder signalisirt.

Die Unterstützung steht wo möglich in einer

Terraindeckung gewöhnlich 150, der Hauptmann 80, der

Lieutenant 25 bis 30, der Sergent l0 Schritt hinter

der Schützenlinie. In der Bewegung treten diese

Unteroffiziere zur Führung jedoch in die Linie selbst.

Jeder Offizier hat eine beständige Wache von 4

Schützen und 1 Hornisten bei sich; dieß erhöht sein

Ansehen als Führer und gewährt ihm die Mittel,
persönlich sorgfältiger rekognosziren und mündliche

Befehle überschicken zu können.

Gegen schwache Neiterabtheilungen vereinigen sich

bloß die einzelnen Gruppen in kleine Vierecke, die

rechten Absätze fest aneinander gestemmt und in der

Stellung des Bajonnetfechtens. Die Sergenten treten

zu der nächsten Gruppe und die Offiziere lassen

sich von ihren 4 Schützen umgeben.

Bei größerer Gefahr werden um die Führer volle
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